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Der BGH hat entschieden, dass die Komponisten der GEMA zwar nicht mit dem Abschluss eines
Berechtigungsvertrages in der Fassung des Jahres 1996, wohl aber mit dem Abschluss eines
Berechtigungsvertrages in der Fassung der Jahre 2002 oder 2005 sämtliche Rechte einräumen,
die zur Nutzung von Musikwerken als Klingeltöne für Mobiltelefone erforderlich sind. Eine
gesonderte Genehmigung des Werkschöpfers muss nicht mehr eingeholt werden.
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&amp;Art=pm&amp;pm_nummer=0237/08

